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Technische Regeln | Tatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen

far mineralischen Rohstoffen und daraus TRGS 517

Gefahrstoffe hergestellten Zubereitungen und
Erzeugnissen

Die Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkennt-
nisse fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschliel3lich deren Einstufung und Kennzeich-
nung, wieder. Sie werden vom

Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS)

aufgestellt und der Entwicklung entsprechend von ihm angepasst.

Die Technischen Regeln fir Gefahrstoffe werden vom Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales (BMAS) im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBI) bekannt gegeben.
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Anlagen
1 Anwendungsbereich

(1) Diese TRGS enthalt SchutzmalRnahmen, deren Anwendung Voraussetzung fur Ta-
tigkeiten mit nattrlichen asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestell-
ten Zubereitungen und Erzeugnissen im Anwendungsbereich dieser TRGS ist.

(2) Diese TRGS gilt fur

- die Gewinnung und Aufbereitung nattrlich vorkommender asbesthaltiger minerali-
scher Rohstoffe in Steinbriichen (z. B. Schotter, Splitt, Brechsand, Fuller),
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- die Weiterverarbeitung asbesthaltiger mineralischer Rohstoffe und daraus herge-
stellter Zubereitungen und Erzeugnisse im Hoch- und Tiefbau (z. B. StraRen- und
Gleisbau, Beton, Asphalt),

- die Wiederaufbereitung (Recycling) und die Wiederverwertung im StraRenbau
(z. B. , Aufbereitung und Wiedereinbau von Recyclingmaterial, Herstellung von As-
phalt),

- die Bearbeitung von Naturwerkstein (z. B. Speckstein im Ofenbau),
- Kaltfrdsen von Verkehrsflachen.
(3) Diese TRGS gilt weiterhin fur Tatigkeiten

- beim Auffahren und Sichern von unterirdischen Hohlrdumen im asbesthaltigen Ge-
birge,

- mit asbesthaltigem Talkum als Fullstoff, Trenn- und Gleitmittel (z. B. bei der Kabel-,
Reifen- und Gummiwarenherstellung),

- mit asbesthaltigen Fill- und Zuschlagstoffen fur weitere Zwecke (z. B. fur die As-
phalt- und Betonherstellung).

(4) Der Arbeitgeber kann davon ausgehen, dass der Massengehalt an Asbest in mine-
ralischen Rohstoffen, wie sie z. B. in Steinbriichen der Bundesrepublik Deutschland vor-
kommen, weniger als 0,1 vom Hundert betragt, so dass das Herstellungs- und Verwen-
dungsverbot gemaf § 18 i.V.m. Anhang IV Nr. 1 Abs. 2 Ziffer 3 GefStoffV nicht berthrt
Ist.

(5) Auch bei Einhaltung der in Nummer 3.2.3 genannten Asbestfaserkonzentration am
Arbeitsplatz (15000 Fasern/m3) besteht noch ein Krebsrisiko. Weitergehende Maf3nah-
men zur Minimierung der Asbestfaserkonzentration sind daher anzustreben.

2 Begriffsbestimmungen
2.1 Mineralischer Rohstoff

Mineralische Rohstoffe im Sinne dieser TRGS sind die in der Erdkruste natirlich vor-
kommenden Stoffe, die industriell oder im Handwerk genutzt werden. Dazu gehéren alle
als Steine und Erden bekannten Rohstoffe, wie z. B. Naturstein, Kiese und Sande, Tone.

2.2 Asbest

(1) Asbeste sind folgende Silikate mit Faserstruktur:
- Chrysotil (Mineral der Serpentingruppe)
- die Amphibolasbeste Aktinolith, Amosit, Anthophyllit, Krokydolith und Tremolit.

(2) Bei den in dieser technischen Regel betroffenen mineralischen Rohstoffen handelt
es sich in der Regel um Stoffe, in denen geringe Anteile an Asbestmineralen enthalten
sein konnen, die durch geologische Prozesse entstanden sind.
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2.3 Massengehalt an Asbest

Der Massengehalt an Asbest im Sinne dieser TRGS entspricht nicht zwangslaufig dem
Massenanteil der Asbestminerale, da erst durch eine mechanische Zerkleinerung er-
kennbar wird, in welchem Ausmald Asbestfasern aus den Asbestmineralen entstehen.
Der Massengehalt an Asbest kann sich deshalb durch weitere Be- oder Verarbeitung
verandern. Entscheidend fir die Bestimmung des Massengehalts an Asbest sind die
Auswerteregeln der in der Anlage 2 Teile 1 bis 4 beschriebenen Analyseverfahren.

2.4 Asbestfasern

Als Asbestfasern werden solche Fasern bezeichnet, die nach ihrer chemischen Zusam-
mensetzung den sechs Asbestmineralen zuzuordnen sind [1] und die Abmessungen
nach WHO (Lange > 5 pm, Durchmesser < 3um, L&nge-zu-Durchmesser-Verhaltnis >
3:1) aufweisen [2, 3]. Es ist dabei unerheblich, ob eine Asbestfaser aus einem faserfor-
migen oder nicht faserformigen Vorkommen eines Asbestminerals freigesetzt wurde. Ei-
ne solche Unterscheidung kann an einem einzelnen Partikel in der Regel analytisch nicht
sicher erfolgen.

2.5 Asbesthaltiges Material

Asbesthaltiges Material im Sinne dieser TRGS sind mineralische Rohstoffe und daraus
hergestellte Zubereitungen und Erzeugnisse, in denen Asbest nachgewiesen wurde (sie-
he Nummer 3.2.2).

2.6 Gewinnung

Alle Verfahrensschritte, die das Gestein verfigbar machen. Hierzu zahlen:
- das Zugéanglichmachen der fir den Abbau vorgesehenen Bereiche,

- die Vorbereitung und Durchfiihrung der Sprengung oder anderer Gewinnungsver-
fahren,

- der Transport des Gesteins zur Aufbereitung.

2.7 Aufbereitung

Zerkleinern, Klassieren, Sortieren, Entstauben und Lagern des Gesteins sowie die Mate-
rialférderung innerhalb der Aufbereitungsanlage.
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2.8 Weiterverarbeitung

Weiterverarbeitung im Sinne dieser TRGS ist die Verwendung asbesthaltiger minerali-
scher Rohstoffe zur Herstellung von Baustoffen und Bauteilen einschlieRlich der Auf-
nahme und des Transports.

2.9 Wiederaufbereitung (Recycling)

Wiederaufbereitung (Recycling) im Sinne dieser TRGS umfasst alle Tatigkeiten und Ver-
fahren, bei denen Baustoffe aus Abbruchmaterialien des Hoch- und Tiefbaues (z. B.
Stral3enaufbruch, Beton- und Mauerwerksabbruch) zur Wiederverwertung aufbereitet
werden. Die Wiederaufbereitung umfasst auch die Lagerung des Materials bis zur spate-
ren Wiederverwertung.

2.10 Wiederverwertung

Wiederverwertung im Sinne dieser TRGS umfasst alle Tatigkeiten und Verfahren zur
Weiterverarbeitung von wieder aufbereitetem Material zum Zwecke der Herstellung von
Zubereitungen und Erzeugnissen. Wiederverwertung beginnt, sobald wieder aufbereite-
tes Material zur Herstellung neuer Zubereitungen und Erzeugnisse aufgenommen wird.
Wiederverwertung ist der Weiterverarbeitung im Sinne dieser TRGS gleichgesetzt.

2.11 Fachkundige Person

Als fachkundig gelten Personen, die mit der bei Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien
auftretenden Asbestproblematik soweit vertraut sind, dass sie die betriebliche Gefahr-
dungssituation beurteilen und den Unternehmer hinsichtlich der nach dieser TRGS zu
treffenden SchutzmalRnahmen beraten konnen.

2.12 Bauherr bzw. Auftraggeber

Bauherr bzw. Auftraggeber im Sinne der Nummern 5.6 und 5.7 ist derjenige, der einem
Auftragnehmer einen Auftrag zur Durchfiihrung einer TunnelbaumalB3nahme oder von
Frasarbeiten erteilt.

2.13 Auftragnehmer

Auftragnehmer im Sinne von Nummer 5.6 und 5.7 sind in der Regel Bauunternehmun-
gen. Diese und/oder ihre Nachunternehmen sind Arbeitgeber im Sinne dieser TRGS.
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3 Gefahrstoffermittlung und Geféahrdungsbeurteilung
3.1 Allgemeine Anforderungen

(1) Bei der Gewinnung, Aufbereitung, Wiederaufbereitung, Weiterverarbeitung und
Wiederverwertung bestimmter nattrlich vorkommenden Gesteine (siehe Anlage 1) ist das
Auftreten von Asbest im mineralischen Rohstoff sowie in den daraus hergestellten Zube-
reitungen und Erzeugnissen und damit eine Exposition der Beschaftigten bei den hiermit
verbundenen Tatigkeiten nicht auszuschlieR3en. Entsprechendes gilt beim Auffahren und
Sichern unterirdischer Hohlrdume. DarlUber hinaus gelten weitere Regelungen fir das
Auffahren und Sichern von unterirdischen Hohlrdumen gemal Nummer 5.6.

(2) Der Arbeitgeber kann davon ausgehen, dass bei der Gewinnung, Aufbereitung,
Wiederaufbereitung, Weiterverarbeitung und Wiederverwertung mineralischer Rohstoffe
aus Gesteinen, die in Anlage 1 nicht aufgefihrt sind, Asbest nicht vorliegt.

(3) Zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 7 Gefahrstoffverordnung hat der
Arbeitgeber vor Aufnahme von Téatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen Materialien durch
geeignete MalRnahmen nach Nummer 3.2 zu ermitteln und nach Nummer 3.3 zu beurtei-
len, ob eine Asbestexposition der Beschaftigten zu erwarten ist und in welchem Umfang
diese vorliegt.

(4) Konnte im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung kein Asbest im mineralischen Roh-
stoff oder daraus hergestellten Zubereitungen oder Erzeugnissen nachgewiesen werden,
ist diese TRGS auf Tatigkeiten mit dem Material nicht anzuwenden.

3.2 Ermittlung

(1) Messungen nach Nummer 3.2.2 und Nummer 3.2.3 dirfen nur von Messstellen
durchgefiihrt werden, die Uber die notwendige Fachkunde und die erforderlichen Einrich-
tungen verfiigen.

(2) Aufgrund der besonderen Problematik der Asbestidentifizierung empfiehlt es sich,
akkreditierte Messstellen zu beauftragen [4].

3.21 Potenziell asbesthaltige Gesteine

(1) Wenn eine der in Anlage 1 aufgelisteten Gesteinsarten gewonnen, aufbereitet, wei-
terverarbeitet oder wiederverwertet wird, ist zu unterstellen, dass bei den Tatigkeiten As-
bestfasern frei werden koénnen.

(2) Die in dieser Technischen Regel aufgefiihrten SchutzmalRnahmen sind anzuwen-
den, wenn bei der Bestimmung des Massengehalts an Asbest im be- oder verarbeiteten
mineralischen Rohstoff oder daraus hergestellten Zubereitungen oder Erzeugnissen As-
best nachgewiesen wurde (siehe Nummer 3.2.2).
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3.2.2 Bestimmung des Massengehalts an Asbest

(1) Der Nachweis von Asbest in mineralischen Rohstoffen oder daraus hergestellten
Zubereitungen oder Erzeugnissen ist dann erbracht, wenn bei mindestens drei Probe-
nahmen zur Bestimmung des Massengehalts an Asbest bei mindestens einer Analyse
die Nachweisgrenze der in Absatz 2 benannten Analysenverfahren nicht unterschritten
wurde (unter Standardbedingungen 0,008 Massen-%).

(2) Zur Feststellung des Massengehalts an Asbest ist je nach Beschaffenheit des Mate-
rials eines der in Anlage 2 aufgefuhrten Verfahren 1 bis 4 anzuwenden.

(3) Danach erfolgt die Bestimmung des Massengehalts an Asbest bei

- pulverférmigem Material (z. B. Talkumpuder, Gesteinsmehl, Filterstaub) nach dem
in Anlage 2 aufgefuihrten Verfahren 1.

- Material, das bereits bei der Aufbereitung (z. B. Schotter und Splitte) oder der Wie-
deraufbereitung (z. B. beim Frasen von Stral3enbelagen) untersucht werden kann,
nach dem in Anlage 2 aufgeftihrten Verfahren 2.

- kornigen bzw. gebrochenen Stoffen (z. B. Sande, Splitte), die als Produkt vorliegen
nach dem in Anlage 2 aufgeftihrten Verfahren 3.

- kompakten Stoffen (z. B. Speckstein-Sticke, Naturwerkstein), bei deren Verwen-
dung einatembare Staube entstehen kdnnen (z. B. durch Bohren, Sagen, Frasen)
nach dem in Anlage 2 aufgeftihrten Verfahren 4.

3.2.3 Feststellung der Asbestfaserexposition

(1) Wurde Asbest im Material nachgewiesen, ist die Asbestfaserexposition zu ermitteln
[5].

(2) Die Bestimmung der Asbestfaserkonzentration erfolgt durch das fiir die Uberwa-
chung von Arbeitsplatzen geeignete rasterelektronenmikroskopische Verfahren nach BGI
505-46 [6] mit einer Nachweisgrenze unter Standardbedingungen von 15.000 F/m3. Fir
die Ermittlung der Unterschreitung einer Asbestfaserkonzentration von 15.000 F/m3 sind
die vom AGS festgelegten Kriterien anzuwenden (siehe Anlage 3)

3.3 Gefahrdungsbeurteilung

(1) Die Gefahrdungsbeurteilung ist arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogen von einer fach-
kundigen Person durchzufiihren. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu bertck-
sichtigen:

- Ausmald und Dauer der inhalativen Exposition,
- Arbeitsbedingungen und Arbeitsverfahren einschlie3lich der Arbeitsmittel,
- erforderliche Schutzmal3nahmen.

(2) Bei einer Anderung der Betriebsverhaltnisse, die zu einer wesentlichen Verande-
rung der Gefahrdungssituation fihren kann, ist die Gefahrdungsbeurteilung zu aktualisie-
ren.
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(3) Das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung ist zu dokumentieren.

3.4 Mitteilung an die Behorde

(1) Haben die Ermittlung nach Nummer 3.2.3 ergeben, dass Beschéftigte bei ihren Ta-
tigkeiten Asbest ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein kbnnen, hat der Arbeitgeber diese
Tatigkeiten der Behorde mitzuteilen.

(2) Die Mitteilung an die Behtérde muss vor Beginn der Tatigkeit durch den Arbeitgeber
erfolgen und folgende Angaben enthalten:

1. Lage der Arbeitsstatte,

2.  Tatigkeiten und Verfahren,

3. Anzahl der betroffenen Beschatftigten,

4. Beginn und Dauer der Tatigkeiten,

5. MalBnahmen zur Begrenzung der Asbestexposition der Beschatftigten

(3) Bei gleichartigen Tatigkeiten und Verfahren genlgt eine einmalige unternehmens-
bezogene Mitteilung. Die Mitteilung ist bei einer wesentlichen Anderung der Betriebsver-
haltnisse zu wiederholen.

(4) Konkretisierende Regelungen kdnnen festgelegt werden (siehe Nummern 5.1-5.7).

3.5 Anlassbezogene Beratung

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sich selbst oder die von ihm beauftragte Aufsichts-
person durch eine fachkundige Person hinsichtlich der zur Minimierung der Gefahrdung
durch Asbest zu treffenden Schutzmal3inahmen anlassbezogen beraten zu lassen, sofern
er oder die Aufsichtsperson nicht Uber eine ausreichende Fachkunde verfugt.

(2) Bei einer Anderung der Betriebsverhaltnisse, die zu einer wesentlichen Verande-
rung der Gefahrdungssituation fihren kann, ist die anlassbezogene Beratung zu wieder-
holen.

3.6 Auswahl der SchutzmalRnahmen

Die Schutzmal3nahmen sind nach dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung auszuwah-
len und zu dokumentieren (siehe Nummer 4 und 5).

3.7 Uberprifung der Wirksamkeit der SchutzmaRnahmen

Die Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaflinahmen ist nach Durchfuhrung der Maf-
nahmen und dann in regelmaRigen Zeitabstanden, mindestens jedoch einmal jahrlich zu
uberprufen.

- Ausschuss fur Gefahrstoffe - AGS-Geschéaftsfihrung - BAuA - www.baua.de -



TRGS 517 Seite - 8 -

4 Allgemeine SchutzmalBnahmen

Bei Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien muss die Atemluft an den Arbeitsplatzen
der Beschaftigten, soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich ist, frei von Asbest-
fasern sein. Folgende Rangfolge der MaRnahmen zur Minimierung der Gefahrdung ist
nach § 9 der Gefahrstoffverordnung einzuhalten:

1. Einsatz emissionsarmer Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel,

2. Durchfuhrung kollektiver SchutzmafRnahmen an der Gefahrenquelle, wie z. B. Ab-
saugung, Be- und Entluftung und geeignete organisatorische Malinahmen,

3.  Verwendung personlicher Schutzausristung, wenn eine Gefahrdung durch Maf3-
nahmen nach Nummer 1 und 2 nicht verhindert werden kann.

4.1 Maschinen und Gerate

Maschinen und Gerate sind so auszuwahlen und zu betreiben, dass mdglichst wenig As-
bestfasern freigesetzt werden.

4.2 Gestaltung der Arbeitsrdume

(1) Arbeitsraume, in denen Tatigkeiten durchgefuhrt werden, bei denen Asbestfasern
freigesetzt werden konnen, sind so zu errichten und zu erhalten, dass Ablagerungsfla-
chen fir Asbestfasern vermieden werden und die Raume leicht zu reinigen sind.

(2) Dies gilt nicht fur Baustellen.

4.3 Lufttechnische MaRRnahmen

Stauberfassung und Arbeitsplatzliftung sind nach dem Stand der Technik festzulegen
und durchzufihren [7].

4.4 Reinluftrackfihrung

Abgesaugte Luft, die Asbestfasern enthalt, darf in den Arbeitsraum nur zurtckgefuhrt
werden, wenn sie unter Anwendung behordlich oder berufsgenossenschaftlich anerkann-
ter Verfahren ausreichend gereinigt wurde [8].

4.5 Hygienische Einrichtungen

Den Arbeithehmern sind mindestens

- getrennte Aufbewahrungsmaglichkeiten fur Arbeits- und Schutzkleidung einerseits
und StralR3enkleidung andererseits sowie
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- Waschgelegenheiten

zur Verfigung zu stellen.

4.6 Instandhaltung und Priufung

(1) Einrichtungen zum Erfassen, Niederschlagen und Abscheiden der Asbestfasern
sind entsprechend den Ergebnissen der Gefahrdungsbeurteilung unter Beriicksichtigung
der vom Hersteller angegebenen Zeitabstande, mindestens jedoch jahrlich auf ihre Funk-
tionsfahigkeit zu prufen, zu warten und gegebenenfalls in Stand zu setzen.

(2) Die Prufungen sind zu dokumentieren. Die Unterlagen hieriiber sind mindestens
drei Jahre aufzubewahren.

4.7 Materiallagerung und Materialumschlag

(1) Asbesthaltige Materialien missen so gelagert werden, dass nach Mdglichkeit kein
Staub freigesetzt wird.

(2) Der Materialumschlag muss, soweit dies technisch maoglich ist, staubfrei erfolgen.
4.8 Reinigung

Arbeitsraume, Arbeitsplatze, Verkehrswege, Betriebsanlagen, Maschinen und Gerate
sind sauber zu halten und regelmaRig zu reinigen. Die Reinigungsarbeiten sind so durch-
zufuihren, dass die Freisetzung und Aufwirbelung von Asbestfasern so gering wie méglich
ist. Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch trockenes Kehren oder Abblasen von
Staubablagerungen mit Druckluft ist grundséatzlich nicht zul&ssig.

4.9 Abfall- und Reststoffbehandlung

Abfalle und Reststoffe, wie z. B. Filterstdube, Schutzanzlge, sind staubfrei zu lagern und
Zu entsorgen.

4.10 Festlegung der Verantwortlichkeiten, Aufsichtsfiihrung

Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien missen von fachkundigen Personen geleitet
und beaufsichtigt werden. Der Arbeitgeber hat hierfiir die erforderlichen organisatori-
schen Voraussetzungen zu schaffen.
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411 Beschrankung der Anzahl der Exponierten

Arbeitsbereiche, in denen nach den in Nummer 3.2.3 Abs. 2 festgelegten Kriterien eine
Asbestfaserkonzentration von 15.000 F/m3 Uberschritten ist, sind in geeigneter Weise zu
kennzeichnen. Unbefugten ist das Betreten dieser Arbeitsbereiche zu untersagen.

4.12 Unterrichtung und Unterweisung

(1) Der Arbeitgeber hat eine arbeitsbereichs- und tatigkeitsbezogene schriftliche Be-
triebsanweisung zu erstellen [9].

(2) Die Arbeitnehmer mussen anhand der Betriebsanweisung Uber die auftretenden
Gefahren und die Schutzmaflinahmen muindlich unterwiesen werden [9].

(3) Die Unterweisung ist vor Aufnahme der Beschaftigung und danach mindestens jahr-
lich arbeitsplatzbezogen durchzufuihren. Im Rahmen der Unterweisung ist die sachge-
rechte Benutzung der Atemschutzgerate und der Schutzkleidung zu tben. Inhalt und
Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen
durch Unterschrift zu bestatigen.

(4) DarlUber hinaus hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer ar-
beitsmedizinisch beraten werden. Diese Beratung kann auch im Rahmen von arbeitsme-
dizinischen Vorsorgeuntersuchungen erfolgen. Auf die verstarkende gesundheitsschadi-
gende Wirkung des Rauchens in Verbindung mit Asbest ist hinzuweisen.

(5) Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen zu gewahrleis-
ten, dass die Beschaftigten oder deren Vertreter

1. nachprifen kénnen, ob die Regelungen der Gefahrstoffverordnung und die Be-
stimmungen dieser TRGS zur Gefahrdungsbeurteilung und zur Festlegung der
Mallnahmen — insbesondere zu Schutzkleidung und Schutzausriistung — Anwen-
dung finden,

2.  Einsicht in Aufzeichnungen zur Expositionshéhe — soweit vorhanden — und Auskinf-
te Uber deren Bedeutung erhalten.

(6) Der Arbeitgeber hat die Beschatftigten unverziglich zu unterrichten, wenn diese bei
Betriebszustéanden, die vom Normalbetrieb abweichen, auergewdhnlich erhéhten As-
bestfaserkonzentrationen ausgesetzt sein kénnen. Dieses kann insbesondere der Fall
sein bei Betriebsstérungen, bestimmten Instandhaltungsarbeiten oder Unfallen.

(7) Weitere Informationsrechte der Betriebs- oder Personalrate sowie der Beschéftigten
sind in § 14 GefStoffV enthalten.

(8) Die Beschatftigten haben nach dem Arbeitsschutzgesetz dem Arbeitgeber oder dem
zustandigen Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr fur
die Sicherheit und die Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten
Defekt unverzuglich zu melden.
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4.13 Atemschutz und Schutzkleidung

(1) Vor Beginn der Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien hat der Arbeitgeber fest-
zulegen, welche personliche Schutzausristung zu benutzen ist, und diese zur Verfiigung
zu stellen. Art und Ausfihrung der persénlichen Schutzausriistung sind entsprechend
den speziellen Einsatzbedingungen auszuwéahlen.

(2) Ab einer Asbestfaserkonzentration von 15.000 F/m3 bis zu einer Asbestfaserkon-
zentration von 150.000 F/m3 sind als Atemschutzgeréte

- Halbmasken mit P2-Filter,

- partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 und

- Masken mit Geblase und Partikelfilter TM1P
geeignet und sind entsprechend zu tragen.

(3) In Bereichen mit Asbestfaserkonzentrationen von mehr als 150.000 F/m3 mussen
Masken mit Partikelfilter P3 getragen werden. Dies sollte durch geeignete MalRnahmen
vermieden werden, da das Tragen solcher Masken mit einer erhéhten korperlichen Be-
lastung verbunden ist und hierdurch die Arbeit erheblich erschwert wird. Ist dies nicht
maglich, sind Vollmasken TM3P mit Geblaseunterstiitzung einzusetzen — erforderlichen-
falls mit Anwarmung der Atemluft.

(4) Mehrweganziige sind regelmalRig zu reinigen. Einwegschutzanzige sind nach
Schichtende zu entsorgen.

(5) Die Arbeitnehmer mussen die zur Verfugung gestellte personliche Schutzausris-
tung benutzen solange eine Gefahrdung besteht. Das Tragen von belastender personli-
cher Schutzausristung darf nach 8 9 Abs. 3 der Gefahrstoffverordnung keine standige
Maflinahme sein.

4.14 Beauftragung von Fremdfirmen (Subunternehmern)

(1) Werden Fremdfirmen mit Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien beauftragt, hat
der Auftraggeber daflr zu sorgen, dass die Fremdfirmen vor Beginn der Tatigkeiten Uber
die betriebsspezifischen Gefahrdungen durch Asbest und die Verhaltensregeln informiert
werden.

(2) Die Fremdfirmen haben daflr zu sorgen, dass ihr eigenes Personal entsprechend
unterwiesen wird.

5 Besondere SchutzmalRhahmen

Spezielle Anforderungen gelten zusatzlich zu den in Nummer 4 aufgefiihrten allgemeinen
SchutzmafRnahmen fir die nachfolgenden Arbeitsbereiche und Tatigkeiten.
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5.1 Gewinnung und Aufbereitung in Steinbrichen

Zusatzlich zu den allgemeinen SchutzmalRhahmen der Nummer 4 dieser TRGS sind fol-
gende MalRnahmen entsprechend dem Gefahrdungspotenzial zu treffen [10]:

5.1.1 Bohrgeréate

Bohrgerate sind mit einer Einrichtung zur Absaugung und Abscheidung des Bohrstaubes
auszustatten.

5.1.2 Brech- und Siebanlagen

(1) Brech- und Siebanlagen sind entsprechend dem Stand der Technik zu kapseln.

(2) Insbesondere an Austrag- und Ubergabestellen, an denen eine Kapselung nicht
maoglich ist, ist der Staub abzusaugen. Die abgesaugte Luft ist einer Entstaubungsanlage
mit ausreichendem Abscheidegrad zuzufiihren. Die Asbestfaserkonzentration im Abgas-
strom der Entstaubungsanlage darf 10.000 F/m3 nicht Gberschreiten.

51.3 Filterstaube

(1) Der Filterstaubaustrag aus Entstaubungsanlagen in geschlossene Sammelbehélter
oder Silos muss staubdicht sein.

(2) Abgeschiedene Staube (z. B. aus Gewebefiltern, Bohrgerateabsaugungen, Nass-
verfahren) sind dauerhaft zu binden.

514 Foérdereinrichtungen

(1) Fordereinrichtungen sind nach dem Stand der Technik zu kapseln.

(2) Forderbandubergabestellen sind mit einer Absaugung oder einer Wasserberiese-
lung oder -bediisung auszuristen.

(3) Die Abwurfhéhe ist an die Hohe der Aufschittung anzupassen.

(4) Im Bereich des Abwurfes sind Materialschiirzen anzubringen und eine Wasserbe-
rieselung oder -bediisung vorzusehen.

5.1.5 Materiallagerung und Materialumschlag

(1) Um die Asbestfaserkonzentration des Fertigproduktes zu minimieren, sind auftre-
tende Feinstaubanteile am gebrochenen Material, z. B. durch Lufteindiisung und Absau-
gung oder durch ein Nassverfahren, abzutrennen.

(2) Die Brechsandfraktion 0/2 mm soll in geschlossenen Silos gelagert werden.
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(3) Kornungen tber 2 mm sollen in mindestens 3seitig umschlossenen Materialboxen
gelagert werden.

(4) Halden und Aufschittungen sind durch Erdwalle, Windschutzbepflanzungen, Wind-
schutzzaune oder Feuchthalten zu schitzen.

(5) Die freie Fallhohe bei der Verladung von Fertiggutkbérnungen auf Transportfahrzeu-
ge ist durch Anpassung der Abwurfhéhe an die Hohe der Schiittung zu minimieren.

(6) Die Lkw-Verladeeinrichtung ist mit einer Entstaubung und/oder einer Wasserbedu-
sung oder -berieselung auszuristen.

5.1.6 Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und fahrbare Gerate

(1) Fahrzeuge, Erdbaumaschinen (z. B. Bagger, Raupen) und fahrbare Gerate (z. B.
Bohrgerate) sind mit Kabinen in geschlossener Ausfuhrung, mit einer Klimaanlage und
Staubfilterung auszustatten.

(2) Wahrend des Betriebes sind Fenster und Tiren geschlossen zu halten.
(3) Fahrerkabinen sind regelméaRig zu reinigen.

5.1.7 Fahrwege

(1) Fahrwege im Anlagenbereich (Aufbereitung und Verladung) sind mit einer Decke,
z. B. aus Asphalt oder Beton, zu befestigen.

(2) Befestigte Flachen sind je nach Verschmutzungsgrad regelmaflig zu reinigen (in der
Regel wochentlich). Fahrwege sind regelmafiig zu befeuchten.

5.1.8 Technische Anlagen und Arbeitsraume

(1) Standige Arbeitsplatze in R&umen (z. B. Leit- und Steuerstande) mussen klimati-
siert und mit ausreichend gefilterter Luft versorgt werden. Zur Vermeidung einer Konta-
mination sind Ubergangszonen (z. B. Vorraume) zum Reinigen oder Wechseln von Ar-
beitskleidung und Atemschutzgeréaten einzurichten.

(2) Arbeitsraume und Ubergangszonen sind mit berufsgenossenschaftlich oder behord-
lich anerkannten Staubsauggeraten der Staubklasse H nach DIN EN 60335-2-69 [11] zu
reinigen.

(3) Filteranlagen durfen nicht im Uberdruckbereich betrieben werden.

5.1.9 Sozialanlagen

Den Beschaftigten ist eine ,,Schwarz-Weil3-Anlage" als Umkleideraum zur Verfigung zu
stellen. Vor dem ,,Schwarzbereich" ist eine Stiefelwaschanlage einzurichten. Fur die Be-
schaftigten ist ein Pausen- und Aufenthaltsraum im ,,Weil3bereich" einzurichten.
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5.1.10 Schutzkleidung

(1) Die Schutzkleidung ist beim Verlassen der Bereiche, in denen eine Exposition ge-
genluber Asbest besteht, zu reinigen (z. B. durch Absaugen). Die Schutzkleidung muss
beim Verlassen der Bereiche ausgezogen werden.

(2) Mehrweganzuge mussen vor der Abgabe zum Waschen durch Absaugen von an-
haftenden asbesthaltigen Stauben gereinigt werden.

5.2 Wiederaufbereitung und Wiederverwertung

Zusatzlich zu den allgemeinen Schutzmafinahmen nach Nummer 4 dieser TRGS sind
folgende MafRnahmen entsprechend dem Gefahrdungspotenzial zu treffen:

5.2.1 Informationsbeschaffung

Vor Aufnahme von Tatigkeiten sind Informationen Uber eine Asbesthaltigkeit des angelie-
ferten Materials vom Lieferanten einzuholen.

5.2.2 Recyclinganlagen

(1) Alle SchutzmaBnahmen und Schutzvorkehrungen, die fir das Aufbereiten natirli-
cher asbesthaltiger mineralischer Rohstoffe sowie deren Weiterverarbeitung zur Anwen-
dung gebracht werden missen, um den Schutz der Beschéftigten bei der Austibung ihrer
Tatigkeiten zu gewahrleisten, gelten in gleicher Weise flr stationar betriebene Anlagen
zur Wiederaufbereitung und Wiederverwertung (siehe Nummer 5.1).

(2) FOr mobil betriebene Anlagen zur Wiederaufbereitung und Wiederverwertung as-
besthaltiger Materialien gelten die SchutzmafRnahmen und Schutzvorkehrungen der
Nummer 5.1 insoweit, als sie nach verninftigem Ermessen anwendbar und geeignet
sind, den Schutz der Beschéftigten bei ihren Tatigkeiten zu gewahrleisten. Die betreffen-
den MalRnahmen sind im Einzelfall gefahrdungsorientiert festzulegen.

5.3 Bearbeitung von Naturwerkstein

(1) Naturwerkstein mit den Bezeichnungen wie z. B. Speckstein, Steatit, Seifenstein,
Serpentin, , Tauernfelsen* kann asbesthaltig sein.

(2) Zusatzlich zu den allgemeinen SchutzmalBhahmen der Nummer 4 dieser TRGS
sind folgende MalRnahmen entsprechend dem Geféahrdungspotenzial zu treffen:

5.3.1 Reinigen der Oberflachen

Lose anhaftende Belage auf Rohsteinen dirfen nicht mit Flissigkeitsstrahlgeraten ent-
fernt werden. Stattdessen sind diese Beldge nach ausreichendem Vornassen mit Wasser
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vorsichtig mechanisch zu lésen oder mit einem Industriesauger der Kategorie H abzu-
saugen [11].

5.3.2 Mechanische Bearbeitung

(1) Nassbearbeitungsverfahren sind Trockenbearbeitungsverfahren vorzuziehen.

(2) Die Trockenbearbeitung von Werkstiicken darf nur unter Absaugung der dabei ent-
stehenden Staube erfolgen.

(3) Es durfen nur abgesaugte Handmaschinen (z. B. Bohr-, Schleif-, Trennschleifma-
schinen) eingesetzt werden. Langsam laufende Maschinen sind dabei zu bevorzugen.

(4) Die eingesetzten Industriesauger und Entstauber missen in Kategorie H ausgefihrt
sein [11].

(5) Ist der Einsatz abgesaugter Handmaschinen nicht méglich (z. B. auf Baustellen),
darf die Bearbeitung nur unter Verwendung von Atemschutz und Arbeitsschutzkleidung
erfolgen.

5.3.3 Reinigung des Arbeitsbereiches

FuRbdden sind regelmallig feucht zu reinigen oder mit einem Industriesauger der Kate-
gorie H abzusaugen.

54 Trenn- und Gleitmittel

Vor Aufnahme von Tatigkeiten sind Informationen Uber eine Asbesthaltigkeit des angelie-
ferten Materials einzuholen. Diese Informationen sind Ublicherweise im Sicherheitsdaten-
blatt und/oder Produktdatenblatt des Herstellers bzw. Lieferanten enthalten. Zusatzlich zu
den allgemeinen SchutzmalRnahmen der Nummer 4 dieser TRGS sind folgende Mal3-
nahmen zu treffen:

5.4.1 Aufbewahrung und Materialtransport

(1) Talkum enthaltende Gebinde sind trocken und vor Feuchtigkeit geschiitzt aufzube-
wahren (Rutschgefahr).

(2) Talkum enthaltende Gebinde sind so aufzubewahren, dass eine Staubfreisetzung
vermieden wird. Aus beschadigten Gebinden ausgetretenes Material ist mit geeigneten
Saugern aufzunehmen. Trockenes Kehren des ausgetretenen Materials ist grundsatzlich
nicht zulassig.

(3) Das Offnen von geschlossenen Gebinden im Lager ist grundsatzlich nicht zulassig.
Die Aufbewahrung hat so zu erfolgen, dass keine Beschadigungen der Gebinde auftre-
ten.

(4) Der Materialtransport von Talkum zum Arbeits- und Verwendungsbereich ist in ge-
schlossenen Gebinden staubfrei durchzufiuhren.
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542 Verwenden im Arbeitsbereich

(1) Im Arbeitsbereich darf nur die fir den Fortgang der Arbeit erforderliche Menge vor-
handen sein. Das fur weitere Tatigkeiten bereit gestellte Gefal3 oder Gebinde ist so ab-
zustellen, dass eine unbeabsichtigte Freisetzung von Talkum vermieden wird.

(2) Das manuelle Um- und Abflllen aus Gebinden ist so durchzufihren, dass eine Frei-
setzung von Stauben so gering wie mdglich ist. Geeignete MalRhahmen sind:

- Unterdruckfihrung im Bereich der Befiillung einer Zugabestation,
- niedrige Einfullhdhe bzw. Fallhéhe beim Zugeben bzw. Dosieren,
- Absaugung an der Zugabestation,

- Beseitigen von verschiittetem Material (siehe Nummer 5.4.3).

(3) Das manuelle Pudern ist so durchzufiihren, dass eine Freisetzung von Stauben so
gering wie maglich ist. Geeignete Mal3nahmen sind:

- Bereitstellen des Puders in unmittelbarer Nahe zum Verwendungsort,

- Auftragen des Puders mit Hilfsmitteln, die ein staubarmes Arbeiten gewahrleisten;
geeignet sind Tucher oder Pinsel,

- Aufsaugen von Streuresten.

(4) Maschinen und Gerate sind so auszuwahlen und zu betreiben, dass moglichst we-
nig Staub freigesetzt wird. Staubemittierende Verfahrensschritte, wie das Auftragen von
Talkum oder talkumhaltiger Erzeugnisse bei der Extrusion von Gummi oder Silikonkau-
tschuk, missen wirksam abgesaugt sein, soweit dies nach dem Stand der Technik mog-
lich ist und die Staubfreisetzung nicht durch andere verfahrenstechnische MalRnahmen
(geschlossenes System) verhindert wird.

(5) Bei diesen Tatigkeiten sind geeignete partikelfiltrierende Atemschutzgerate gemaf
Nummer 4.13 auch dann zu tragen, wenn der Allgemeine Staubgrenzwert nicht sicher
eingehalten werden kann.

5.4.3 Reinigung der Betriebseinrichtungen

(1) Staubablagerungen sind zu vermeiden. Ist dies nicht mdglich, sind Arbeitsrdume,
Verkehrswege, Betriebsanlagen regelméRig zu reinigen. Die Reinigungsintervalle sind
entsprechend der abgelagerten Staubmenge im Arbeitsraum festzulegen.

(2) Das Reinigen ist so durchzufiuihren, dass die Freisetzung und Aufwirbelung von
Staub so gering wie mdglich ist. Die Reinigung ist mit geeigneten Industriesaugern der
Kategorie H durchzufuhren [11].

(3) Das manuelle Reinigen von Ful3bodenbelagen mit Wasser ist zu vermeiden, da der
Bodenbelag aufgrund der Produkteigenschaften von Talkum oder talkumhaltigen Er-
zeugnissen extrem glatt wird.
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5.5 Fall- und Zuschlagstoffe

Zusatzlich zu den allgemeinen SchutzmalRnahmen nach Nummer 4 sind folgende Mal3-
nahmen entsprechend dem Gefahrdungspotenzial zu treffen:

1. FuUll- und Zuschlagstoffe der Kérnung O — 2 mm sollen in geschlossenen Silos gela-
gert werden.

2. Full- und Zuschlagstoffen tber 2 mm sollen in mindestens 3seitig umschlossenen
Materialboxen gelagert werden.

3. Bei der Zugabe von Fill- und Zuschlagstoffen zum Fertigungsprozess und bei der
Umlagerung ist die Freisetzung von Staub nach dem Stand der Technik zu minimie-
ren.

5.6 Tunnelbau

Zusétzlich zu den allgemeinen SchutzmalRnahmen nach Nummer 4 sind folgende Mal3-
nahmen entsprechend dem Gefahrdungspotenzial zu treffen.

5.6.1 Vorwegmalinahmen des Auftraggebers in der Planungsphase
5.6.1.1  Geologische Erkundung

Im Vorfeld ist eine Beurteilung des anstehenden Gesteins im Hinblick auf Asbest vorzu-
nehmen. Bei Verdacht auf Asbest ist eine geologische Erkundung durchzufiihren. Im
geologischen Gutachten ist das mégliche Gefahrdungspotenzial zu beschreiben.

5.6.1.2  Gefahrdungsermittlung des Auftraggebers

(1) Falls die Moglichkeit besteht, dass asbesthaltiges Gestein beim Auffahren des Tun-
nels angetroffen wird, muss eine Gefahrdungsermittlung insbesondere im Hinblick auf die
Asbestgefahrdung erstellt werden. Auf der Basis dieser Ermittlung muss dann im Zuge
der Entwurfsplanung ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept unter Bertcksichti-
gung der nachfolgend genannten zwei Gefahrdungsklassen, mit den zugehdrigen
SchutzmalRnahmen erarbeitet und der zustandigen Aufsichtsbehdrde angezeigt werden.

(2) Es sind folgende zwei Gefahrdungsklassen festzulegen:
- keine Gefahrdung durch Asbestfasern zu erwarten,
- eine mogliche Gefahrdung durch Asbestfasern in der Luft ist zu erwarten.

5.6.1.3 Wahl des Vortriebsverfahrens

Beim Tunnelvortrieb in asbesthaltigem Gestein sind mdglichst Vortriebsverfahren zu
wéhlen, die nur eine geringe Staubentwicklung erzeugen.
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5.6.1.4  Einstufung des Gesteins

Wenn der Asbestgehalt im anstehenden Gestein gréf3er als 0,008 Masse % ist, sind Art
und Umfang der messtechnischen Uberwachungen und Schutzmal3inahmen vorzuschla-
gen. Der Nachweis ist gemafl3 Anlage 2, Verfahren 4 zu fuhren.

5.6.15 Atemschutz

Der Auftraggeber hat auf der Grundlage der geologischen Vorerkundung festzulegen,
welcher Atemschutz vorzusehen ist, wenn bei der Probenahme Asbest nachgewiesen
wurde (siehe Nummer 3.2.2). Die Art des Atemschutzes hangt von der bei den Ausbruch-
und SicherungsmalRnahmen zu erwartenden Asbestfaserkonzentration ab und ist gemaf
Nummer 4.13 festzulegen.

5.6.2 Malinahmen in der Ausschreibung und bei der Ausfiihrung

Die nachfolgenden Maflinahmen sind in der Ausschreibung des Auftraggebers im Einzel-
nen zu beschreiben. Der Auftragnehmer hat diese entsprechend seinem tatsachlichen
Bauablauf detailliert zu planen und umzusetzen. Dabei ist vom Auftragnehmer zu prifen,
ob diese MalRnahmen ausreichend sind.

5.6.2.1  Geologische Uberwachung des Vortriebs

Besteht die Méglichkeit, dass Asbest im Gestein auftritt, so sollte das durchorterte Gebir-
ge mindestens einmal pro Schicht, bei einem Sprengvortrieb nach jedem Abschlag,
durch eine fachkundige Person (z. B. Geologe, Mineraloge) auf Asbest hin tberwacht
werden. Die Ortsbrust und Laibung ist im Hinblick auf die angetroffene Geologie zu do-
kumentieren.

5.6.2.2  Technische und organisatorische SchutzmalRnahmen, wenn beim Tunnelvor-
trieb asbesthaltige Staube entstehen.

5.6.2.2.1 Schwarz- und WeilRbereich

Der kontaminierte Bereich (Schwarzbereich) ist gegentber dem Weil3bereich durch ge-
eignete Mal3nahmen sicher abzugrenzen.

5.6.2.2.2 Schleusen

Am Ubergang zwischen dem Schwarz- und WeiRbereich sind Personenschleusen und
Fahrzeugreinigungsanlagen zu errichten, die von Schleusenwéartern beaufsichtigt wer-
den.
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5.6.2.2.3 Fahrer- und Bedienungskabinen

Es gelten folgende Anforderungen:

Fahrer- und Bedienungskabinen von Dumper, Radlader und die Betontransportmi-
scher von externen Betonlieferanten, mussen fur die Arbeit im Schwarzbereich mit
einer Anlage zur Atemluftversorgung nach dem Stand der Technik gemafR BGI 581
ausgestattet sein. Da die Gefahrdung von Stauben ausgeht, sind entsprechende
Filteranlagen auszuwahlen. Die Filter miussen fir den Betrieb bei hoher Luftfeuch-
tigkeit geeignet sein.

Eine unmissverstandliche Verstandigung nach auf3en ist sicherzustellen (z. B. Fest-
legung von Zeichen und Signalen).

Die Fahrzeuge durfen nur im Weil3bereich nach dem Durchfahren und Reinigen in
der Fahrzeugschleuse betreten und verlassen werden.

Das Offnen der Tiiren und Fenster im Schwarzbereich ist nur in Notfallen gestattet.
Fur den Notfall muss eine persénliche Schutzausristung mitgefihrt werden, damit
das Fahrzeug verlassen werden kann. Der Innenraum ist dann vor Wiederverwen-
dung zu dekontaminieren.

5.6.2.2.4 Liftung

Im Ortsbrustbereich muss die Luft abgesaugt und anschlieBend entstaubt werden.
Frischluft ist so zuzufiihren, dass Staubaufwirbelungen weitestgehend vermieden wer-
den. Ein Gesamtluftungskonzept ist zu erstellen und fortzuschreiben.

5.6.2.2.5 Minimierung von asbesthaltigem Staub

Asbesthaltiger Staub ist durch geeignete Mal3nhahmen zu binden oder niederzuschlagen
und hierdurch zu minimieren. Dies ist durch folgende Mafinahmen mdglich:

Benetzen der Ausbruchsflachen mit Wasser,
Feuchthalten des Ausbruchmaterials und des Fahrweges im Schwarzbereich,
Bohrungen im Nass- oder Bedusungsverfahren,

BedlUsung oder Wasserberieselung bzw. Entstaubung von Forderbandiibergabe-
stellen und Kapselung von Férderbandeinrichtungen,

keine Zwischenlagerung von Ausbruchmaterial im Tunnel.

5.6.2.2.6 Reinigung von Fahrzeugen und Geraten

Die Fahrzeuge und Gerate missen nass gereinigt werden. Zur Reinigung der Bedie-
nungskabinen sind spezielle Industriesauger der Staubklasse H zu verwenden.
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5.6.2.2.7 Wartungsarbeiten

Beim Ausbau der Luftfilter von Bohrmaschinen und der Reinigung bzw. Wartung von
Entstaubungsanlagen sind besondere Schutzmallnahmen wie z. B. Absaugeinrichtungen
an den Arbeitsorten erforderlich.

5.6.2.2.8 Abschlussarbeiten

Nach der Durchérterung der asbesthaltigen Gesteinsschichten ist eine Tunnelreinigung,
eine Reinigung der kontaminierten Arbeitsmittel und der sonstigen Baustelleneinrichtung
vorzunehmen. Die Reinigung ist so durchzufuihren, dass die Nachweisgrenze fir die As-
bestfaserkonzentration gemanr Anlage 3 (2) dieser TRGS unterschritten wird.

5.6.2.2.9 Sicherheitskennzeichnungen

Es sind Sicherheitskennzeichnungen zur Abgrenzung des Gefahrenbereiches anzubrin-
gen.

5.6.2.3  Personliche Schutzausristung

(1) Hierzu gehoren u. a.:

- Filtergerate mit Geblaseunterstitzung im Helm sowie filtrierende Halbmasken FFP2
S (gem. EN 149 (2001)) bzw. FFP 2 NR (gem. EN 149 ,neu” (ab 2007)) mit Ausa-
temventil soweit ausreichend, ansonsten bei mehr als 150.000 Fasern/m3 FFP3 S
bzw. NR.

- Einweg-Schutzanziige der Kategorie Ill Typ 5 partikeldicht sowie moglichst at-
mungsaktiv und bei Feuchtigkeitszutritt die Typen 6 oder ansonsten bei mehr als
150.000 Fasern/m?3 Typ 4.

(2) Die Partikelfilter und die Schutzanziige sind bei jedem Verlassen des Schwarzbe-
reiches zu wechseln.

(3) Wenn mit geblaseunterstitzten Atemschutzgeréten gearbeitet wird, muss flr jeden
Arbeitnehmer, der sich im Schwarzbereich aufhalt, ein ihm zugewiesenes ,eigenes” Ge-
rat zur Verfugung gestellt werden.

5.6.2.4  Probenahme und —auswertung
5.6.2.4.1 Messprogramm

Festlegung eines die Baumalinahme begleitenden Messprogramms sowie begleitende
Messungen der sonstigen mineralischen Fasern, abgestimmt auf die geologischen Ge-
gebenheiten.
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5.6.2.4.2 Messort

Es ist ein Messort zu wahlen, an dem sehr hohe Asbestkonzentrationen erwartet werden
(z. B. Schutterbereich).

5.6.2.4.3 Messungen

Mit Messungen von Asbestfasern-Konzentrationen in der Atemluft muss begonnen wer-
den, wenn im Vortrieb asbesthaltige Gesteine erwartet werden. Die Messungen kénnen
eingestellt werden, wenn kein asbesthaltiges Gestein mehr zu erwarten ist und der Tun-
nel gereinigt ist.

5.6.2.4.4 Probenahmesysteme

Die Messungen sind mit stationdren Probenahmesystemen, getrennt fiir die verschiede-
nen Arbeitsschritte durchzufihren, um gezielt technische Verbesserungsmalnahmen
einsetzen zu konnen. Personengetragene Probenahmesysteme werden dort eingesetzt,
wo die Asbestbelastung der Beschaftigten am Arbeitsplatz ermittelt werden soll.

5.6.2.4.5 Auswertung der Messungen

Die Konzentrationsmessungen sind so schnell wie mdglich auszuwerten, um kurzfristig
die erforderlichen Schutzmaflinahmen tberprifen und ggf. anpassen zu kénnen.

5.6.2.5  Arbeitsorganisation auf der Baustelle

Die maximale Arbeitszeit im Schwarzbereich betragt 8 Std./Tag und maximal 40
Std./Woche.

5.7 Kaltfrasen von Verkehrsflachen

Zusatzlich zu den allgemeinen Schutzmalinahmen der Nummer 4 dieser TRGS sind folgen-
de MalRnahmen entsprechend dem Gefahrdungspotenzial zu treffen:

5.7.1 Ermittlungs- und Informationspflichten
5.7.1.1  Allgemeines

(1) Der Bauherr bzw. Auftraggeber hat aufgrund seiner Verpflichtungen aus 8 17 Abs. 1
Satz 2 Gefahrstoffverordnung, 8 2 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit § 4 Baustellenverord-
nung [18] und gegebenenfalls anderer Rechtsvorschriften zu ermitteln, ob in dem zu fr&-
senden Material Asbest enthalten sein kann.
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(2) Entsprechend dem Ergebnis der Ermittlung ist vom Bauherrn bzw. Auftraggeber
das mogliche Gefahrdungspotenzial zu beschreiben. Bei begriindetem Verdacht auf As-
best sind unmittelbar SchutzmalRBhahmen gemal Nummer 5.7.2 festzulegen, insheson-
dere sind hierbei StralRenfrasen nach Nummer 5.7.2.1 Abs. 2 einzusetzen, oder der be-
grundete Verdacht ist durch eine Vorerkundung auszurdumen.

(3) Um eine ordnungsgemale Durchfihrung der Bauarbeiten zu gewahrleisten, soll der
Bauherr bzw. Auftraggeber die Ergebnisse der Ermittlung nach Absatz 1 bereits in den
Ausschreibungsunterlagen darlegen.

(4) Liegen Ermittlungen nach Absatz 1 nicht vor, muss der Arbeitgeber gemaR 8§ 7
.V.m. 8§ 17 Abs. 4 Gefahrstoffverordnung bei der Informationsermittiung insbesondere
beim Bauherrn bzw. Auftraggeber Angaben dartber einholen, ob bei den durchzufiihren-
den Arbeiten Asbestfasern freigesetzt werden kénnen.

5.7.1.2  Vorerkundung

Wird eine Vorerkundung durchgefiuhrt, kann diese

1. auf der Grundlage der bei den Stral3enbaubehdrden vorhandenen Bauakten erfol-
gen, wenn daraus die Art oder die Herkunft des verwendeten Gesteins festzustellen
ist. Fur diesen Fall kann anhand der Angaben zu potenziell asbesthaltigen Ge-
steinsarten aus Anlage 1 gepruft werden, ob bei den Frasarbeiten mit der Freiset-
zung von Asbestfasern zu rechnen ist, oder

2. anhand von Materialproben (z. B. Bohrkerne) der Oberflachenbefestigung erfolgen,
die auf Asbest untersucht werden. Je 6.000 m? zu frasender Flachel ist eine repra-
sentative Materialprobe zu entnehmen und auf Asbest zu untersuchen. Sofern die
zu frasende Oberflachenbefestigung aus den gleichen Mineralstoffen einer Ent-
nahmestelle hergestellt wurde und das Untersuchungsergebnis keinen Asbest
nachgewiesen hat, kann auf weitere Untersuchungen verzichtet werden. Ansonsten
muss die Probenahme alle unterschiedlichen angetroffenen Belage umfassen.

5.7.2 Malinahmen in der Ausschreibung und bei der Ausfiihrung

(1) Ergab die Vorerkundung bzw. Beurteilung nach Nummer 5.7.1.1, dass das zu fra-
sende Material Asbest enthalt, sind vom Auftraggeber in der Ausschreibung Leistungs-
positionen fur Schutzmal3hahmen vorzusehen.

(2) Der Auftragnehmer hat diese entsprechend seinem tatsachlichen Bauablauf detail-
liert zu planen und umzusetzen. Dabei ist vom Auftragnehmer bei Erstellung der Gefahr-
dungsbeurteilung zu prifen, ob diese Mallnahmen ausreichend sind.

1 Die Beprobung erfolgt gemaR den Festlegungen in der ZTV Asphalt-StB 07, Ausgabe 2007, der For-
schungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen e.V. Kéln [24].
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5.7.2.1 MalRnahmen zur Expositionsminimierung

(1) Soweit die vollstandige Erfassung der anfallenden asbesthaltigen Staube durch
Einsatz geeigneter StralRenfrdsen oder Frasverfahren nicht sichergestellt ist, sind Mal3-
nahmen zur Minimierung der Exposition durchzufthren.

(2) Vorrangig sind solche StraRenfrasen auszuwahlen und zu betreiben, bei denen die
Beschaftigten einer Asbestfaserexposition von unter 15.000 Fasern/m3 ausgesetzt sind.
Dies ist z. B. gewahrleistet beim Einsatz von Frasen, die auf der Grundlage der BGI 664
[19] als Verfahren mit geringer Exposition oder nach der BGI 790-020 [20] erfolgreich
gepruft bzw. bewertet worden sind.

(3) Solange StraRenfrasen nach Nummer 5.7.2.1 Abs. 2 nicht zur Verfligung stehen,
muss eine Minimierung der Asbestfaserexposition nach derzeitigem Stand der Technik
erfolgen. Die Auswahl der MalRhahmen bzw. welche der Mal3Bhahmen in Kombination
anzuwenden sind, obliegt dem Arbeitgeber auf der Grundlage seiner Gefahrdungsbeur-
teilung. Geeignete SchutzmalRnahmen dazu sind z. B.:

1. Beim Frasen entstehenden Staub durch Wasserbenetzung niederschlagen, Was-
seranlage der Frase vom Betreiber in funktionstiichtigem Zustand halten, Trocken-
frasen ist grundsatzlich nicht zuléssig.

2. Einhausen von Fraswalze und Fordereinrichtungen, Einhausung vom Betreiber in
funktionstlichtigem Zustand halten,

3. Forderbandibergabestellen mit einer Wasserberieselung oder -bediisung ausstat-
ten, an der Bandabwurfstelle eine Wasserberieselung oder -bediisung anbringen,

4.  Staubentwicklung bei der Verladung auf Transportfahrzeuge durch Anpassung der
Abwurfhéhe an die Hohe der Schittung minimieren,

Maschine und Maschinenteile nass reinigen,

Fahrzeuge zum Abtransport von Frasgut mit Kabinen in geschlossener Ausfuhrung,
mit Klimaanlage und Staubfilterung ausstatten, wahrend des Betriebes Fenster und
Taren geschlossen halten, Fahrerkabinen regelmafig reinigen,

SchutzmalRnahmen, die auch beim Einsatz von Stral3enfrdsen nach Nummer 5.7.2.1
Abs. 2 erforderlich werden, sind der jeweiligen Betriebsanleitung der Maschine zu ent-
nehmen.

(4) Weitere geeignete Malinahmen zur Minimierung der Staubexposition sind bei-
spielsweise:

1. frei werdenden Staub an der Entstehungsstelle (Fraswalzengehause) absaugen,
2. Forderbandibergabestellen mit einer Absaugung ausstatten,

3. abgesaugte Luft einer Entstaubungsanlage mit ausreichendem Abscheidegrad zuftih-
ren. Die Asbestfaserkonzentration im Abgasstrom der Entstaubungsanlage darf
nach TA Luft [21] 10.000 F/m?3 nicht Gberschreiten.

4.  Frasen mit Kabinen in geschlossener Ausfiihrung, mit Klimaanlage und Staubfilte-
rung ausstatten, wahrend des Betriebes Fenster und Tiren geschlossen halten,
Fahrerkabinen regelmalig reinigen.
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Die Auswahl der MaRnahmen bzw. welche der MaRnahmen dieses Absatzes in Kombi-
nation anzuwenden sind, obliegt dem Arbeitgeber auf der Grundlage seiner Gefahr-
dungsbeurteilung mit dem Ziel, 15.000 F/m? nicht zu tiberschreiten.

5.7.2.2  Sozialanlagen

(1) An der Arbeitsstelle missen mindestens eine Waschgelegenheit und eine Méglich-
keit zur getrennten Aufbewahrung fir Arbeits- oder Schutzkleidung einerseits und Stra-
Renkleidung andererseits zur Verfiigung stehen.

(2) Mabhlzeiten dirfen nur in Bereichen eingenommen werden, in denen die Asbestfa-
serkonzentration unter 15.000 F/m3 liegt.

5.7.2.3  Personliche Schutzausrustungen

(2) Personliche Schutzausristungen sind vom Frasenfahrer und vom eingesetz-
ten Bodenpersonal zu benutzen, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Asbestfaserkon-
zentration kleiner als 15.000 Fasern/m3 ist.

(2) Auf das Tragen von Schutzausristungen kann verzichtet werden, wenn

1. StralRenfrasen oder Frasverfahren gemal Nummer 5.7.2.1 Abs. 2 eingesetzt wer-
den oder

2. die Dauer der Frasarbeiten eine Stunde pro Arbeitsschicht2 nicht Gberschreitet [22].

5.7.2.3.1 Schutzkleidung

(1) Als Schutzkleidung sind atmungsaktive Einweg- oder Mehrweganziige zu benutzen.

(2) Die Schutzkleidung ist nach Verlassen der Bereiche, in denen eine Exposition gegen-
Uber Asbest besteht, zu reinigen (z. B. durch Absaugen) und muss vor Ablegen des A-
temschutzes ausgezogen werden.

5.7.2.3.2 Atemschutz

(1) Atemschutz muss Nummer 4.13 Abs. 2 entsprechen. Weiterhin kdnnen Atem-
schutzhauben bzw. -helme mit Partikelfilter P2 getragen werden. Vorzugsweise ist ge-
blaseunterstitzter Atemschutz einzusetzen.

(2) Beim Tragen von Atemschutz ist die Tragezeitbegrenzung nach BGR 190 Anhang 2
[23] einzuhalten.

2 Fir diesen Fall ist davon auszugehen, dass eine schichtbezogene Faserkonzentration von weniger als
15.000 Fasern/m® auftritt.
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(3) Unzulassig ist das Tragen von belastendem Atemschutz als standige Schutzmal3-
nahme. Atemschutz darf technische oder organisatorische SchutzmalRnahmen nicht er-
setzen.

6 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
6.1 Pflichtuntersuchungen

(1) Wird bei Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien die Nachweisgrenze der Asbest-
faserkonzentration nach BGI 505-46 (15.000 F/m3 unter Standardbedingungen) nicht un-
terschritten, hat der Arbeitgeber arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu veran-
lassen [12, 13]. Die Untersuchungen sind Voraussetzung flir die Beschéaftigung oder Wei-
terbeschaftigung mit diesen Tatigkeiten.

(2) Die Untersuchungen erfolgen als

- Erstuntersuchungen vor Aufnahme der Téatigkeit,

- Nachuntersuchungen in regelméaRigen Abstanden wahrend der Tatigkeit,
- Nachuntersuchungen bei Beendigung der Tatigkeit.

6.2 Angebotsuntersuchungen

Wird bei Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien die Nachweisgrenze der Asbestfaser-
konzentration nach BGI 505-46 (15.000 F/m3 unter Standardbedingungen) unterschritten
oder werden geprufte Verfahren mit geringer Exposition angewendet, hat der Arbeitgeber

- Erstuntersuchungen vor Aufnahme der Téatigkeit,
- Nachuntersuchungen in regelméaRigen Abstanden wahrend der Tatigkeit,
den Beschaftigten anzubieten.

6.3 Nachuntersuchungen als nachgehende arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen

(1) Aufgrund der langen Latenzzeit von Asbesterkrankungen sind bei Tatigkeiten mit
Exposition gegentiber Asbest nach Nummer 6.1 auch Nachuntersuchungen nach Been-
digung der Beschaftigung vom Arbeitgeber anzubieten (nachgehende Untersuchungen).

(2) Die nachgehenden arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen kdnnen auch
vom Unfallversicherungstrager angeboten werden. In diesem Fall hat der Arbeitgeber die
notwendigen Personen- und Expositionsdaten dem Unfallversicherungstrager zu tbermit-
teln.
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6.4 Fristen fur Nachuntersuchungen

Die Fristen fir Nachuntersuchungen richten sich nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Arbeitsmedizin und werden vom untersuchenden Arzt festgelegt. Bei Untersu-
chungen, die der Arbeitgeber zu veranlassen hat, geht die Frist fir die Nachuntersu-
chung aus der Untersuchungsbescheinigung hervor.

6.5 Vorsorgeuntersuchungen bei Verwendung von Atemschutz

Die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung von Atemschutzgerattragern richtet sich
nach dem berufsgenossenschatftlichen Regelwerk. Die Benutzung von Atemschutzgera-
ten befreit nicht von der Verpflichtung nach Nummer 6.1.
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Anlage 1 zu TRGS 517

Ermittlung asbesthaltiger Gesteinsvorkommen

(1) Bei den in der Bundesrepublik Deutschland im Abbau befindlichen Gesteinsvor-
kommen ist bei bestimmten Gesteinsarten mit dem Auftreten der Asbestminerale Chryso-
til, Tremolit, Aktinolith und untergeordnet auch Anthophyllit zu rechnen. Betroffen sind vor
allem basische Magmatite. Die Asbestminerale sind erst nach der Gesteinsbildung durch
chemische Umwandlung der Primarminerale im Gestein oder auf Kliften entstanden. Da
diese Prozesse von bestimmten mineralogisch-chemischen Voraussetzungen abhangig
sind, ist das Auftreten von Asbestmineralen auf bestimmte Gesteinsarten beschrankt,
jedoch in diesen nicht zwingend.

(2) Als potentiell asbesthaltig sind insbesondere folgende Gesteinsarten zu betrachten:
- Ultrabasite/Peridotite (z.B. Dunit, Lherzolith, Harzburgit)

- Basische Effusiva (z.B. Basalt, Spilit, Basanit, Tephrit, Phonolit)

- Basische Intrusive (z. B. Gabbro, Norit, Diabas)

- Metamorphe und metasomatisch tberpragte Gesteine (z.B. metasomatische Talk-
vorkommen, Grinschiefer, Chlorit- und Amphibolschiefer/-fels (Bsp.: Nephrit), Ser-
pentinit, Amphibolit)

(3) Diese Aufzahlung ist sehr allgemein gefasst. Bei speziellen geologischen Gegeben-
heiten kdnnen im Einzelfall auch noch andere Gesteine auftreten, die moglicherweise
Asbestminerale enthalten. Bei den in der Bundesrepublik Deutschland abgebauten Ge-
steinsvorkommen haben diese jedoch kaum Bedeutung. Zu beachten ist, dass neben
den Gesteinsbezeichnungen der allg. tblichen Nomenklatur (nach Streckeisen) auch
haufig lokale oder alte Gesteinsnamen verwendet werden.

(4) Vor allem bei den Bezeichnungen magmatischer Gesteine bleiben die metamor-
phen Uberpragungen, die fiir das Vorhandensein von Asbestmineralen von Bedeutung
sind, oft unbericksichtigt. Das bedeutet, z. B. ein Gabbro oder Diabas mit unverandert
vorliegendem Mineralbestand enthalt keine Asbestminerale. Waren diese Gesteine je-
doch einer Metamorphose oder hydrothermalen Einflissen unterworfen, ist das Auftreten
von Asbest mdglich. Die Gesteinsbezeichnungen Gabbro und Diabas werden in der Re-
gel jedoch auch fir diese verdnderten Gesteine wieder verwendet. Eine erste Einschat-
zung wird noch dadurch erschwert, dass fur einige Gesteinsbezeichnungen, z. B. Diabas,
unterschiedliche Definitionen bestehen.

(5) Bei der Ermittlung potentiell asbesthaltiger Gesteine ist deshalb im Einzelfall eine
petrographische Charakterisierung des Gesteinsvorkommens notwendig, die sich an der
aktuellen Klassifizierung orientiert. Entsprechende Zuordnungen von Gesteinsvorkom-
men sind in der Vergangenheit haufig bereits vorgenommen worden, z. B. bei der Kartie-
rung durch die geologischen Landesinstitute oder im Rahmen von Forschungsvorhaben
mineralogischer/geologischer Institute. Ist dies nicht der Fall, hat der Arbeitgeber in einer
mineralogisch/geologischen Beurteilung die petrographische Charakterisierung des Ge-
steinsvorkommens nachzuweisen.
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(6) Asbest bzw. Asbestminerale (faser- und nicht faserférmig) kbnnen im Gesteinsvor-
kommen in zwei verschiedenen Ausbildungen auftreten:

- Asbest/Asbestminerale in Kliften
- Asbest/Asbestminerale im ,kompakten" ungestorten Gestein.

(7) Die erste Form des Auftretens ist bei Steinbruchsbegehungen leicht zu erkennen.
Die im Gestein selbst enthaltenen Asbestminerale kénnen in der Regel erst durch
petrographische Untersuchungen erkannt werden. Haufig ,,entstehen” Asbestfasern der
zweitgenannten Form erst durch mechanische Beanspruchung der Gesteine (Aufberei-
tung) aus nicht faserférmigen Asbestmineralen.
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Anlage 2 zu TRGS 517

Verfahren zur Feststellung des Massengehalts an Asbest
Vorgehensweise

(1) In Verfahren 1 bis 4 dieser Anlage werden Analysenverfahren beschrieben, die je
nach Beschaffenheit von Materialien zur Bestimmung des Massengehalts an Asbest ge-
maf3 Anh. IV Nr. 1 Gefahrstoffverordnung geeignet sind.

(2) Generell ist zu bedenken, dass mineralische Rohstoffe in ihrer mineralogischen Zu-
sammensetzung gewissen Schwankungen unterliegen. Dies kann sowohl an der Inho-
mogenitat des mineralischen Rohstoffs liegen, als auch daran, dass bei fortschreitendem
Abbaufortschritt einer Lagerstatte oder bei wechselnder Verwendung von Materialien aus
unterschiedlichen Bereichen eines Vorkommens mineralogisch unterschiedlich zusam-
mengesetzte Materialien unter einer Produktbezeichnung in Verkehr gebracht werden.

(3) GemalR einem der in Verfahren 1 bis 4 dieser Anlage aufgefiihrten Verfahren sind
mindestens drei Bestimmungen des Massengehalts an Asbest an einem Material im Ab-
stand von mindestens 30 Tagen durchzufihren. Um den Forderungen des Anh. IV Nr. 1
Gefahrstoffverordnung zu gentigen, darf keines der Ergebnisse den Wert von 0,1 Mas-
sen-% Uberschreiten. Unterscheiden sich die drei ermittelten Ergebnisse deutlich vonein-
ander sollte in der Lagerstatte geklart werden, ob dort mdglicherweise asbesthaltige
Kluftfillungen auftreten (siehe auch Anlage 1).

(4) Bei der Untersuchung von bereits verbauten mineralischen Rohstoffen (z. B. Splitt
in StralRenbeldgen im Vorfeld von Frasarbeiten) ist die Zahl der Proben so zu wahlen,
dass der von einer Bearbeitung betroffene Bereich bzw. die zur Wiederaufarbeitung vor-
gesehene Menge Material reprasentativ beprobt wird. Es sind jedoch mindestens drei
Proben zu untersuchen. Der zeitliche Abstand von 30 Tagen fir die Durchfuhrung der
Probenahmen gilt hier nicht.

(5) Besteht die Mdglichkeit, die Bestimmung des Massengehalts an Asbest im Bereich
der Aufbereitung oder Wiederaufbereitung durchzufiihren, ist das Verfahren 2 anzuwen-
den.

(6) Neben Asbestfasern treten in mineralischen Rohstoffen eine Reihe weiterer, den
Asbestmineralen dhnliche Minerale auf, die eine eindeutige Identifizierung von Asbestfa-
sern erschweren konnen. Um eine einheitliche Vorgehensweise verschiedener Analysen-
labore und damit vergleichbare Ergebnisse zu gewahrleisten, sind bei der Anwendung
der o.g. Analysenverfahren die ergdnzenden Kriterien zur Faseridentifizierung nach [1]
anzuwenden.

(7) Bei der Bearbeitung asbesthaltiger Produkte werden lungengangige Asbestfasern
freigesetzt, die Uberwiegend Lange-zu-Durchmesser-Verhaltnisse von > 10:1 und zu-
meist kleine Durchmesser (< 1 um) aufweisen. Die bei der Bearbeitung mineralischer
Rohstoffe freigesetzten Asbestfasern unterscheiden sich morphologisch deutlich von die-
sen. Ein Grol3teil dieser Partikel weist Lange-zu-Durchmesser-Verhaltnisse von < 5:1 und
zumeist gréRere Durchmesser auf. Der ermittelte Massenanteil an Asbest besteht somit
bei asbesthaltigen Produkten lblicherweise aus einer groRen Zahl langer dinner Fasern
und bei mineralischen Rohstoffen aus einer vergleichsweise kleineren Zahl kurzer dicker
Fasern. Um das Potential einer Asbestfaserexposition einschatzen zu kénnen, ist des-
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halb neben der Bestimmung des Massenanteils an Asbest auch die Zahl der Asbestfa-
sern pro mg untersuchtes Material mit auszuweisen. Diese Information fallt bei der Be-
stimmung des Massenanteils mit an.

Verfahren 1: Die Bestimmung des Massengehalts an Asbest bei pulverformigem
Material (z. B. Talkumpuder, Gesteinsmehl, Filterstaub)

(1) Dieses Verfahren ist anzuwenden, wenn das Material bereits in Pulverform vorliegt.
Ein Grol3teil des Materials sollte Partikelgrof3en von < 100 um aufweisen. Diese Fraktion
entspricht etwa der einatembaren Staubfraktion.

(2) Die Beschreibung des Analysenverfahrens findet sich in [14]. Fur die Auswertung ist
zu beachten, dass nur solche Fasern bei der Auswertung bertcksichtigt werden, die eine
Lange > 5 pum, einen Durchmesser < 3 um und ein Lange-zu-Durchmesser-Verhaltnis >
3:1 aufweisen.

(3) Der nach [14] bestimmte Massengehalt an Asbest gibt den Massengehalt an Asbest
im untersuchten pulverformigen Material wieder.

Verfahren 2: Die Bestimmung des Massengehalts an Asbest an Material im Be-
reich der Aufbereitung (z. B. zu Schotter und Splitte) oder der Wie-
deraufbereitung (z. B. beim Frasen von StralR3enbeléagen)

(1) Diese Verfahren kann angewendet werden, wenn die Moéglichkeit besteht, wahrend
der Aufbereitung oder Wiederaufbereitung des Materials eine Staubprobenahme durch-
zufuhren. Hierzu sind E-Staub-Messungen unter ,worst-case“-Bedingungen (in der
Staubwolke auf der Lee-Seite moglichst nah an der Staubquelle) bei besonders staubin-
tensiven Arbeitsvorgangen z.B. in der Siebanlage oder im Freilager (Abladen, Verladen)
durchzufihren. Zur Probenahme sind Membranfilter zu verwenden (keine Fasermateria-
lien). Die Dauer der Probenahme muss ausreichend lang sein, um zum einen reprasenta-
tiv fur eine mdglichst groRe Menge bearbeitetes Material zu sein und andererseits, um
ausreichend Staub auf dem Filter zu sammeln. Die Staubmasse ist zu bestimmen. Von
dem Staub wird eine definierte Menge entnommen. An dieser wird die Bestimmung des
Massengehalts an Asbest nach [14] durchgefiihrt. Fur die Auswertung ist zu beachten,
dass nur solche Fasern bei der Auswertung bertcksichtigt werden, die eine Lange > 5
um, einen Durchmesser < 3 um und ein Lange-zu-Durchmesser-Verhéltnis > 3:1 aufwel-
sen.

(2) Der nach [14] bestimmte Massengehalt an Asbest gibt nicht den Massengehalt an
Asbest im untersuchten Material wieder, da nur ein kleiner Teil des bearbeiteten Materi-
als als Staub freigesetzt wurde. Unter konservativen Annahmen ist davon auszugehen,
dass hochstens 1 Massen-% des Materials zu einatembarem Staub zerkleinert wird. Zur
Bestimmung des Massengehalts an Asbest im Material ist deshalb das auf den unter-
suchten Staub bezogene Analysenergebnis durch 100 zu dividieren.
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Verfahren 3: Die Bestimmung des Massengehalts an Asbest an kornigen bzw.
gebrochenen Produkten (z. B. Schotter, Splitt)

(1) Dieses Verfahren ist anzuwenden, wenn ein aufbereitetes kdrniges Produkt vorliegt.
Typischerweise sind dies die Uberwiegend im Bauwesen verwendeten Splitte und Schot-
ter.

(2) Mit der Staubungsapparatur CDD wird die Staubungsneigung pulverférmiger
Schuttgiter gemal EN 15051 - Methode B, untersucht [15,16]. Dazu werden Staubungs-
vorgange simuliert, bei denen es sich um kontinuierliche Fallvorgange (Fordern, Austra-
gen, Befullen, Umflllen, Verwiegen, Absacken, Dosieren, Be- und Entladen, Abkippen,
Aufschitten) handelt und bei denen eine Staubfreisetzung durch Aussichtung wahrend
des Fallvorganges und Aufwirbelung beim Auftreffen erfolgt.

(3) Aus dem Probenbehalter wird das Priufgut mittels Dosierrinne in ein Fallrohr ausge-
tragen, das im Gegenstrom mit einer Gesamtluftmenge von 53,0 I/min. durchstrémt wird
(Luftgeschwindigkeit 0,05 m/s bei einem Durchmesser von 150 mm).

(4) Je Probendurchlauf werden drei Probenahmen mit verschiedenen Messdauern im
Fallrohr durchgefiihrt, um eine fir die Analyse mit dem Rasterelektronenmikroskop
(REM) geeignete Belegungsstarke zu erhalten. Die Messungen erfolgen durch Teil-
stromentnahme mit dem BGIA-Messkopf FAP flr Fasermessungen, der mit einem gold-
bedampften Kernporenfilter (Porenweite 0,4 um) mit 37 mm Durchmesser bestickt ist.
Das Filter wird vor der Probenahme eingewogen. Der Probenahme-Volumenstrom be-
tragt 2,0 I/min.

(5) Mittels Rasterelektronenmikroskopie werden die Anzahl der Asbestfasern mit den
Abmessungen nach WHO und daraus die Asbestmasse im freigesetzten Staub bestimmt
sowie der Massenanteil an Asbest bezogen auf die Filterbelegung nach Rickwéagung
errechnet.

(6) Nach Umrechnung auf den Vollstrom mit dem Faktor 26,5 kann somit der Massen-
anteil an Asbestfasern (Gesamtmassengehalt an faserigen und nichtfaserigen Anteilen
der Asbestminerale) bezogen auf die Fallmasse, d. h. der Massengehalt an Asbest des
verwendungsfertigen Produktes, ermittelt werden. Der Umrechnungsfaktor 26,5 errech-
net sich als Quotient aus dem Gesamtvolumenstrom 53,0 I/min und dem Probenahme-
Volumenstrom 2,0 I/min)

(7) Der Bestimmung des Massengehalts an Asbest kann auch mittels einer Staubpro-
benahme der E-Fraktion wahrend des Staubungstests erfolgen. Von dem mit Staub be-
aufschlagten Filter wird eine Teilmenge enthommen und in eine Suspension Uberflhrt.
Hiervon wird dann wiederum eine definierte Menge auf einen goldbedampften Kernpo-
renfilter filtriert, der mittels REM/EDXA ausgewertet wird (detaillierte Angaben zur Vorge-
hensweise bei der Praparation finden sich in [14]).

(8) Zur Bestimmung des Massengehalts an Asbest ist das Verfahren nach [14] anzu-
wenden. Fur die Auswertung ist zu beachten, dass nur solche Fasern bei der Auswertung
berlcksichtigt werden, die eine Lange > 5 uym, einen Durchmesser < 3 um und ein Lan-
ge-zu-Durchmesser-Verhaltnis > 3:1 aufweisen.

(9) Der nach einer der beiden Methoden bestimmte Massengehalt an Asbest gibt den
Massengehalt an Asbest im untersuchten Material wieder.
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Verfahren 4: Die Bestimmung des Massengehalts an Asbest von kompakten
Stoffen (z. B. Speckstein-Sticke, Naturwerkstein), bei deren Ver-
wendung einatembare Staube entstehen kénnen (z. B. durch Boh-
ren, Sagen, Frasen, Schleifen)

(1) Vor der Analyse muss dass Material einer Zerkleinerung unterzogen werden. Das
Material wird durch Brechen oder Mdrsern zunachst vorzerkleinert. Von dem zerkleiner-
ten Material wird wiederum eine reprasentative Menge zur Aufmahlung entnommen. Die
Aufmahlung hat so zu erfolgen, dass das Mahlgut PartikelgroRen < 100 pm aufweist.
Diese Fraktion entspricht etwa der einatembaren Staubfraktion. Die Beschreibung des
dann folgenden Analysenverfahrens findet sich in [14]. Fur die Auswertung ist zu beach-
ten, dass nur solche Fasern bei der Auswertung beriicksichtigt werden, die eine Lange >
5 um, einen Durchmesser < 3 um und ein Lange-zu-Durchmesser-Verhéltnis > 3:1 auf-
weisen.

(2) Der nach [14] bestimmte Massengehalt an Asbest gibt den Massengehalt an Asbest
im untersuchten pulverférmigen Material wieder. Das Analyseverfahren liefert somit Er-
gebnisse fir den worst-case-Fall.
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Anlage 3 zu TRGS 517
Verfahren zur Ermittlung der Asbestfaserexposition

(1) Zur Bestimmung der Asbestfaserkonzentration ist das rasterelektronenmikroskopi-
sche Verfahren nach BGI 505-46 anzuwenden. Als ergdnzende Auswertekriterien zur
Unterscheidung von Asbest und anderen ahnlichen Mineralen sind die in [1] genannten
Hinweise zu beachten.

(2) Die Nachweisgrenze des Analyseverfahrens zur Bestimmung der Asbestfaserkon-
zentration nach BGI 505-46 betragt unter Standardbedingungen 15.000 F/m®. Fir die
Ermittlung des Unterschreitens des Wertes dieser Nachweisgrenze sind vom Ausschuss
fur Gefahrstoffe (AGS) Kriterien fur die Ermittlung der Asbestfaserkonzentration im Rah-
men der TRGS 519 festgelegt worden [17], welche entsprechend anzuwenden sind. Die-
se Kriterien lauten wie folgt.

(3) Die messtechnische Feststellung der Unterschreitung von 15.000 F/m*® kann durch
Erflllung einer der folgenden drei Bedingungen nachgewiesen werden:

- Fur alle Messergebnisse (ME) von 3 aufeinanderfolgenden Messungen muss
ME < % x 15.000 F/m?® oder

- fur alle Messergebnisse (ME) von 6 aufeinanderfolgenden Messungen muss
ME < % x 15.000 F/m* oder

- fur alle Messergebnisse (ME) von 12 aufeinanderfolgenden Messungen muss
ME < 0,9 x 15.000 F/m® sein.

(4) ,Aufeinanderfolgende Messungen" sind an unterschiedlichen Tagen auszufiihren
bzw. kdnnen in unterschiedlichen Arbeitsbereichen erfolgen, sofern sie eine Aussage
uber die Asbestfaserkonzentration, bezogen auf den mineralischen Rohstoff, ermdogli-
chen.

(5) Die Messbedingungen sind so zu wahlen, dass eine mdglichst niedrige Nachweis-
grenze erreicht wird. Die Nachweisgrenze darf 15.000 F/m3 nicht Gberschreiten.

(6) Ist die Nachweisgrenze von 15.000 F/m3 nicht erreichbar bzw. sind die Messfilter
wegen zu dichter Belegung mit Staubpartikeln nicht auswertbar, kann die Unterschrei-
tung von 15.000 F/m3 nicht festgestellt werden.

(7) Solange eine der 0. g. Messserien nicht abgeschlossen ist, oder sobald ein Mess-
ergebnis einer Messserie 15.000 F/m® iiberschreitet, kann die Unterschreitung des Wer-
tes von 15.000 F/m3 nicht festgestellt werden.

- Ausschuss fur Gefahrstoffe - AGS-Geschéaftsfihrung - BAuA - www.baua.de -



	TRGS 517
	Inhalt
	1 Anwendungsbereich
	2 Begriffsbestimmungen
	3 Gefahrstoffermittlung und Gefährdungsbeurteilung
	4 Allgemeine Schutzmaßnahmen
	5 Besondere Schutzmaßnahmen
	6 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
	7 Literatur
	Anlagen


